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Militärische Betrachtungen.

Das eigentümliche Gefüge des schweizerischen

Wehrwesens ist eine Folge der eigenartigen
Entwicklung der Eidgenossenschaft. Diese war früher

ein Staatenbund und ist erst in der Mitte dieses

Jahrhunderts und zwar nicht ohne innere Kämpfe

zu einem Bundesstaat geworden. Noch heute ist
sie von einem Einheitsstaat weit entfernt. Nicht
dass der Vortheil eines Eechtes und einer Armee

in dem Lande nicht ziemlich allgemein erkannt

würde, aber grosse Hindernisse stehen der

Verwirklichung des Gedankens entgegen.

In unserm Lande ist der Wille der Mehrheit

höchstes Gesetz; die Minderheit fürchtet daher

Vergewaltigung bei einem Einheitsstaat. Sie wird

gebildet aus Nationalitäten, Religionsgenossenschaften,

politischen Parteien u. s. w., die

einzeln die Minderzahl der Bevölkerung, zusammen

aber die Mehrzahl derselben ausmachen. Dieses

sind die Gegner des Einheitsstaates und zwar aus

begreiflichen Gründen. In dem kleinern Kreise

der Kantone können sie die herrschende Partei

sein; in dem Einheitsstaat würden sie die

beherrschte werden und sich den unangenehmen

Polgen dieses Verhältnisses aussetzen.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass es in der

Schweiz leichter ist, Neuerungen zu verhindern,
als ihnen zum Durchbruch zu verhelfen.

Die Minoritäten sind die eigentlichen Träger
der Kantonssouveränität. Nach Ansicht mancher

schweizerischer Staatsmänner ist die letztere sogar

eine Bedingung für das Bestehen der
Eidgenossenschaft. Bei der Verschiedenheit des

Volkscharakters und der Interessen lässt sich diese

Behauptung nicht unbedingt in Abrede stellen.

Wie der Einheitsstaat findet auch die Einheitsarmee

ihre Gegner. Die Nothwendigkeit einer
solchen wird Niemand bestreiten, welcher von
den Erfordernissen des Krieges einen Begriff hat.
Der Wunsch nach einem einheitlich geleiteten
und dadurch kräftigern Wehrwesen hat sich aber

aus verschiedenen Gründen bis jetzt nicht stärker

geltend gemacht; diese sind hauptsächlich:
1. Ueberschätzen der durch den Wienerkon-

gress 1815 von allen Mächten anerkannten

Neutralität der Schweiz.*)
2. Mangel an Kenntniss des Wesens und der

Anforderungen des Krieges und des Werthes der

Wehreinrichtungen in den Räthen und im Volke.

3. Unkenntniss der Schrecken und Plagen, von
welchen der Krieg begleitet ist, und des traurigen

*) Neutralität, Nichtbetheiligung eines Staates am

Kriege anderer Staaten. Durch die Neutralitätserklärung

verpflichtet sich ein Staat, sich nicht nur nicht am

Kriege zu betheiligen, sondern auch nicht durch Subsi-

dien, Lieferung von Kriegsmaterialien, Stellung von

Transportmitteln, Gestattung von Werbung, kriegsbaulichen

Anlagen und Truppenbewegungen auf seinem
Gebiete einen der streitenden Theile zu begünstigen. Die

Anerkennung der von einem Staate erklärten Neutralität
seitens der kriegführenden Parteien bringt es mit sich,

dass dieselben von dem betreffenden Staate keine

Begünstigung fordern dürfen und sich jeder feindseligen

Behandlung seines Gebietes und seiner Angehörigen
enthalten müssen. Auch ist der neutrale Staat befugt, zur

Aufrechthaltung seiner Neutralität geeignete Massregeln

zu treffen und sich nöthigenfalls zu rüsten (bewaffnete

Neutralität). Die dnrch völkerrechtliche Akte einzelnen

Staaten z. B. Belgien und der Schweiz verbürgte

„immerwährende Neutralität" soll nur die

garantirenden Mächte verpflichten, denselben nicht
Eingehung eines Kriegsbündnisses mit einer oder mehreren

derselben zuzumuthen, nicht aber denselben jede

freiwillige Theilnahme an einem Kriege zn verbieten.

(Meyers Handlexikon Artikel »Neutral.")


	...

